
Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 

ABTEILUNG 1 - STEUERUNG, VERWALTUNG UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

Regierungspräsidium Karlsruhe • 76247 Karlsruhe

Große Kreisstadt Rastatt 
Große Kreisstadt Rheinstetten 
Gemeinde Au am Rhein 
Gemeinde Bietigheim 
Gemeinde Durmersheim 
Gemeinde Malsch 
Gemeinde Muggensturm 
Gemeinde Otigheim

Karlsruhe 25.05.2023 

Name Kristofer Böhm 

Durchwahl +49 721 926 2117 

Aktenzeichen RRK14-2207-6/1 /11

(Bitte bei Antwort angeben)

&& Genehmigung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 25 Abs. 5 GKZ; 
hier: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Großen Kreisstädten Rastatt 
und Rheinstetten sowie den Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, 
Malsch, Muggensturm und Otigheim zur Dokumentation des Ist-Zustandes zur Ver
besserung des ökologischen Zustandes im Gewässersystem des Federbachs

Genehmigung

Die zwischen den Großen Kreisstädten Rastatt und Rheinstetten sowie den Gemein
den Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Malsch, Muggensturm und Otigheim ab
geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Dokumentation des Ist-Zustan
des zur Verbesserung des ökologischen Zustandes im Gewässersystem des Feder
bachs wird gemäß § 25 Abs. 5 in Verbindung mit § 28 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit genehmigt.
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